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Ende März 2023 hat die Bundesregier-
ung ihre Absicht verkündet, mit der „Kli-
maschutznovelle“ eine Änderung des 
Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG, Koali-
tionsausschuss (2023)) zu verabschie-
den, die potenziell tiefgreifende Kon-
sequenzen für das Gefüge der deutschen 
Klimainstitutionen haben könnte. Mit-
hilfe unseres theoretischen Rahmen-
werks sowie unserer vergleichenden em-
pirischen Analyse können wir, trotz aller 
bestehenden Unsicherheiten, struktur-
iert analysieren, welche Defizite der 
deutschen Klimagovernance durch die 
Klimaschutznovelle wahrscheinlich be-
hoben bzw. vermindert und welche be-
stehen bleiben würden. Wir zeigen auf, 
wie die Novelle Deutschland helfen kön-
nte, fünf strategische Herausforder-
ungen – Integration, horizontale Koor-
dinierung, Transparenz, Accountability 
und Agenda-Setting / Agenda-Seeding – 
besser zu bewältigen und nutzen unsere 
vergleichende Analyse, um institutionelle 
Reformoptionen zu identifizieren, die da-
rauf abzielen, einige der wichtigsten ver-
bleibenden Defizite zu adressieren.  

Klimaschutznovelle: Integration und 
horizontale Koordinierung 

Die Klimaschutznovelle hat das Poten-
tial, integrationsbedingte Defizite zu re-
duzieren, indem sie bei der Ausarbeitung 
von Sofortprogrammen einen sektor- 
und ressortübergreifenden – anstatt 
einen sektor- und ressortspezifischen – 
Ansatz verfolgt: Sie schafft die sog. Sek-
torziele, rechtlich verbindliche, jahres-

scharfe und sektorspezifische Emissions-
reduktionsziele, ab und erwähnt aus-
drücklich die Möglichkeit, dass Ministeri-
en sektorübergreifende Maßnahmen 
vorschlagen, um Überschreitungen der 
Emissionsreduktionsziele zu korrigieren. 
Die Novelle enthält jedoch weder kon-
krete prozedurale Vorschläge zur Aus-
arbeitung und Bewertung von sektor-
übergreifenden Sofortprogrammen noch 
Vorschläge zur Verbesserung der 
Koordination zwischen den Ministerien 
bei der Erarbeitung und Umsetzung sol-
cher Programme. Um diese beiden be- 
und entstehenden institutionellen 
Lücken zumindest teilweise zu schließen, 
skizzieren wir die folgenden vier Reform-
optionen. 

▶ Option 1: Etablierung eines Ver-
fahrens für die Ausarbeitung sek-
torübergreifender Sofort- und 
Förderprogramme. Eine Reform-
option bestünde darin, einen itera-
tiven, zweistufigen Prozess für die 
Ausarbeitung dieser Programme zu 
etablieren. Zunächst könnte die Re-
gierung neue sektorübergreifende 
Maßnahmen beschließen oder be-
stehende sektorübergreifende Maß-
nahmen anpassen. In einem zweiten 
Schritt könnte sie sektorspezifische 
Maßnahmen in Erwägung ziehen, 
um die Lücke zwischen den Emis-
sionsreduktionen, die erforderlich 
sind, damit sie ihre (jährlichen) Re-
duktionsziele erreicht, und den 
durch die sektorübergreifenden 
Maßnahmen wahrscheinlich er-
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brachten Emissionsreduktionen zu 
schließen. Durch einen solchen 
Prozess könnten die Sofort- und 
Förderprogramme die Integration 
durch sektorübergreifende Klima-
politik verbessern.

▶ Option 2: Verwendung zusätzlicher 
Kriterien für die Bewertung sek-
torübergreifender Sofort- und 
Förderprogramme. Die Bandbreite 
der Kriterien, die für die Bewertung 
von Sofort- und Förderprogrammen 
berücksichtigt werden, könnte er-
weitert werden. Zusätzliche Bewer-
tungskriterien – über das Emissi-
onsreduktionspotential einzelner 
Maßnahmen hinaus – könnten die 
fiskalischen Kosten, die Kosteneffi-
zienz und die Verteilungswirkungen 
der Programme sein – sowie die mit 
unterschiedlichen Politikpfaden ver-
bundenen Zielkonflikte zwischen 
diesen (und weiteren möglichen) Be-
wertungskriterien. 

▶ Option 3: Einrichtung und Kon-
solidierung von intra- und inter-
ministeriellen Arbeitsgruppen zur 
Verbesserung der Koordination 
und Integration der Klimapolitik. 
Diese Arbeitsgruppen könnten als 
Dialogforen dienen, die dabei 
helfen, Informationen und Ein-
schätzungen aller Ressorts zu sam-
meln sowie relevante externe Ex-
pertise zu synthetisieren. Dadurch 
würden ministeriums-interne und 
-übergreifende Arbeitsgruppen ein 
koordi-niertes Vorgehen bei der Aus-
arbeitung, Umsetzung und Evalu-
ation der Klimapolitik befördern, 
das darauf abzielt, Kohärenz zwi-
schen klimapolitischen und anderen 
politisch relevanten Zielen herzu-
stellen.

▶ Option 4: Wiedereinführung des 
Klimakabinetts. Mehrere Länder – 
darunter auch Deutschland – haben 
in der Vergangenheit versucht, die 
strategische Herausforderung der 
horizontalen Koordinierung durch 
die Schaffung von „Klimakabi-
netten“ zu bewältigen: kabinettsin-
terne und auf mehreren Hierarchie-
ebenen operierende Foren, be-
stehend aus den Ministerien mit 

Verantwortung für die Ressorts, die 
für die Formulierung und Umset-
zung der Klimapolitik relevant sind. 
Ähnlich wie intra- und inter-minis-
terielle Arbeitsgruppen dienen sol-
che Sub-Kabinette dazu, die Auf-
merksamkeit, die die relevanten, 
aber nicht primär mit Klimapolitik 
befassten Ministerien der Klima-
politik widmen, zu erhöhen und die 
über die verschiedenen Ministerien 
hinweg verteilten Informationen zu 
aggregieren. Allerdings wäre die 
Wiedereinführung mit dem Einsatz 
erheblichen politischen Kapitals ver-
bunden – insbesondere in einer aus 
drei Parteien bestehenden Koalition 
wie der jetzigen Ampelkoalition.

Klimaschutznovelle: Transparenz und 
Accountability

Die Ex-ante-Accountability – d.h. die Mög-
lichkeit, die Regierung für die erwartete 
Nicht-Einhaltung der Emissionsziele 
(rechtlich) wirksam zu sanktionieren – ist 
in der ursprünglichen Fassung des KSG 
relativ schwach ausgeprägt. Ein Grund 
dafür ist, dass dem Expertenrat für 
Klimafragen (ERK) zunächst ein nur be-
grenztes Mandat zur Ex-ante-Analyse 
politischer Maßnahmen zugestanden 
wurde. Dieses Defizit wird durch zwei be-
stehende Limitationen der vom Umwelt-
bundesamt (UBA) in Auftrag gegebenen 
und von einem Forschungskonsortium 
durchgeführten Modellierung zur Erstel-
lung der Projektionsdaten (prognosti-
zierte Emissionen) verschärft: Zum einen 
ist die Modellierung für Außenstehende 
nicht transparent; zum anderen be-
schränkt sich das UBA (weitestgehend) 
darauf, die Wirkung von (i) schon umge-
setzten und (ii) von der Regierung an-
gekündigten Maßnahmen auf die Emis-
sionen zu analysieren. Andere Politik-
bündel bzw. -pfade werden kaum ana-
lysiert. Die Klimaschutznovelle erhöht 
potenziell die informelle Ex-ante-
Accountability, indem sie dem ERK das 
Recht einräumt, Ex-ante-Analysen polit-
ischer Maßnahmen ohne ausdrücklichen 
Auftrag der Regierung oder des 
Bundestags durchzuführen (Initiativ-
recht). Das Vorzeichen des Gesamteffekts 
der Klimaschutznovelle auf die Account-
ability lässt sich jedoch nicht eindeutig 
bestimmen, da die darin vorgesehene 

Abschaffung der rechtlich verbindlichen 
Sektorziele auch die formelle Ex-post-Ac-
countability schwächt. Um die Transpar-
enz und die Accountability – ex ante 
sowie ex post – zu erhöhen, skizzieren 
wir zwei Reformoptionen. 

▶ Option 5: Verbesserung der Ex-
ante-Analyse durch transparentere 
Modellierung. Die Transparenz kön-
nte verbessert werden, indem einer-
seits die der Modellierung des UBA 
zugrundeliegenden technischen De-
tails für externe Forschende zu-
gänglich gemacht werden; anderer-
seits könnte der Umfang der unter-
suchten Szenarien um klimapolit-
ische Maßnahmen erweitert werden, 
die von der jeweils amtierenden Re-
gierung nicht berücksichtigt wer-
den. 

▶ Option 6: Stärkung der Ana-
lysekapazität des ERK, um die wirk-
same Nutzung des Initiativrechts 
zu gewährleisten. Das Evaluieren 
unterschiedlicher im politischen und 
fachwissenschaftlichen Diskurs re-
levanter Politikpfade – also die wirk-
same Nutzung des Initiativrechts – 
ist mit beträchtlichen analytischen 
Herausforderungen verbunden. Für 
Ex-ante-Analysen dieser Art bedarf 
es Modelle, die es dem ERK er-
lauben, die Wirkungen verschie-
dener Kombinationen klimapolit-
ischer Instrumente zu untersuchen. 
Eine Möglichkeit, diesen Herausfor-
derungen gerecht zu werden, be-
stünde darin, die Analyse-kapa-
zitäten des ERK über die Nutzung 
der vom UBA in Auftrag gegebenen 
Modellierung hinaus zu erweitern – 
z. B. durch Aufstockung der Res-
sourcen für Auftragsforschung, 
durch Zusammenarbeit mit anderen 
Expertengremien oder durch Aus-
stattung des ERK mit internen Mo-
dellierungskapazitäten. 

Klimaschutznovelle: Agenda-Setting / 
Agenda-Seeding

Das in der Klimaschutznovelle ver-
ankerte Initiativrecht würde nicht nur die 
Ex-ante-Accountability-Kapazität des ERK 
erhöhen; es würde ihm auch ermög-
lichen, dem Beispiel anderer Klimaräte, 
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insbesondere dem des United Kingdom 
Climate Change Committee (UK CCC), zu 
folgen, indem er eine größere Rolle bei 
der Verbreitung von Ideen zur Klima-
politik und der Gestaltung der klima-
politischen Agenda spielt. Wir halten da-
her folgende Reformoption für viel-
versprechend.

▶ Option 7: Stärkung des Agenda-Set-
ting und -Seeding durch aktiveres 
politisches Unternehmertum 
(„policy entrepreneurship“) seitens 
des ERK. Der ERK könnte als „polit-
ischer Unternehmer“ agieren, in-
dem er sich beispielsweise aktiver in 
Konsultationen mit Interessengrup-
pen einbringt. Ein solch aktiveres 
politisches Unternehmertum birgt 
jedoch die Gefahr, dass der ERK als 
aktivistisch wahrgenommen wird, 
was seine Glaubwürdigkeit unter-
minieren könnte. Allerdings ist das 
Vermeiden von aktiverem „policy 
entrepreneurship“ ebenfalls mit 
Kosten verbunden: Es könnte den 
ERK daran hindern, das durch das 
Initiativrecht geschaffene Potential 
für verstärktes Agenda-Seeding- 
und Agenda-Setting auszuschöpfen. 
Der Ausbau der Analysekapazitäten 
des ERK könnte dazu beitragen, den 
Zielkonflikt zwischen Glaubwür-
digkeit und dem wachsenden Be-
darf von „policy entrepreneurship“ 
zu reduzieren; es würde dadurch 
sichergestellt, dass sich die Em-
pfehlungen des ERK auf wis-
senschaftlich rigorose Analysen 
stützen.
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Wir nutzen das von uns entwickelte the-
oretische Rahmenwerk (Zwar et al. 
2023a, 2023b), um auf der Grundlage 
unserer vergleichenden empirischen 
Analyse zum einen institutionelle Defizite 
und Verbesserungen der Klimaschutz-
novelle sowie der deutschen Klimagov-
ernance zu identifizieren. Zum anderen 
skizzieren wir gangbare Reformoptionen, 
die dabei helfen könnten, Defizite zu be-
heben. Das Explizieren „strategischer 
Herausforderungen“ in unserem theoret-
ischen Rahmen ermöglicht es uns, die 
wichtigsten institutionellen Defizite der 
deutschen Klimagovernance zu diagnos-
tizieren; der Fokus auf Wirkmechanis-
men der unterschiedlichen Typen von 
Klimainstitutionen hilft uns einzu-
schätzen, welche Designmerkmale von 
Institutionen in anderen Ländern sich 
wahrscheinlich auf den deutschen Kon-
text anwenden lassen. 

Die wichtigsten im Entwurf der Klima-
schutznovelle (Stand: Juni 2023) vorge-
schlagenen Änderungen des Bundes-
Klimaschutzgesetzes sind: 

▶ Die Berechnungsgrundlage für das 
Über- bzw. Unterschreiten von jähr-
lichen Emissionsminderungszielen 
sind nicht mehr nur die in einem 
Jahr ausgestoßenen Emissionen, 
sondern die Differenz der Summe 
(kumuliertes Budget) der Jahrese-

missionsgesamtmengen im Zielpfad 
und der voraussichtlichen Summe 
der Jahresemissionsgesamtmengen 
laut Projektionsbericht bis 2030. 
Eine Nachsteuerungspflicht besteht 
nun dann, wenn das projektierte ku-
mulierte Budget in zwei aufein-
anderfolgenden Jahren über dem 
Budget des Zielpfades liegt.

▶ Die Abschaffung rechtlich verbind-
licher Sektorziele. 

▶ Eine damit einhergehende ver-
änderte Verantwortungszuweisung 
für die Ausarbeitung von durch die 
Überschreitung von Emissionsmind-
erungszielen rechtlich verpflich-
tenden Sofortprogrammen – weg 
von den für die jeweiligen Sektoren 
verantwortlichen Ministerien hin zu 
der gesamten Bundesregierung.

▶ Der ERK wird mit einem Initiativ-
recht ausgestattet, das es ihm er-
möglicht, auch ohne Auftrag der 
Bundesregierung oder des Bundes-
tags (wie bisher der Fall war (BMWK 
2023))  Ex-ante-Analysen 
durchzuführen.

Angenommen, dass der Entwurf vom 
Juni 2023 ohne (wesentliche) Änder-
ungen verabschiedet wird, könnte die 
Klimaschutznovelle tiefgreifende Aus-
wirkungen auf die deutsche Klimagov-
ernance haben – obgleich noch Ungewis-
sheit darüber besteht, wie die Novelle 

5. DIE KLIMASCHUTZNOVELLE 
UND REFORMOPTIONEN 
FÜR KLIMAINSTITUTIONEN 
IN DEUTSCHLAND



letztlich verabschiedet und in der Praxis 
genau umgesetzt wird. 

Aufbauend auf unseren in Abschnitt 4.2.1 
(Zwar et al. 2023b) zusammengefassten 
Ergebnissen diskutieren wir zunächst die 
wichtigsten institutionellen Defizite der 
deutschen Klimainstitutionen und zeigen 
dann auf, wie die in der Klimaschutznov-
elle enthaltenen Änderungen diese Defiz-
ite adressieren und welche Defizite wahr-
scheinlich bestehen bleiben werden, 
selbst wenn die Novelle, so wie inten-
diert, umgesetzt wird. In Tabelle 1 fassen 
wir, basierend auf der Fallstudie in Ab-
schnitt 4.2.1 (Zwar et al. 2023b), die insti-
tutionellen Defizite sowie unsere Einsch-
ätzungen bezüglich der wahrschein-
lichen Effekte der Klimaschutznovelle 
zusammen. Auf der Grundlage von Ta-
belle 1 beleuchten wir im Folgenden den 
potenziellen Nutzen bestimmter Aspekte 
der Klimaschutznovelle und weiterer Re-
formoptionen. Die von uns identifizierten 
institutionellen Reformoptionen zielen 
darauf ab, drei Aspekte der deutschen 
Klimapolitik zu verbessern: (i) Integration 
und Koordination, (ii) Transparenz und 
Accountability (Rechenschaftspflicht) und 
(iii) Agenda-Seeding und -Setting. 

Dem folgenden Abschnitt seien vier ein-
schränkende Anmerkungen voranges-
tellt: Erstens können wir aufgrund der 
Tatsache, dass die Klimaschutznovelle 
noch nicht in Kraft getreten ist, nur Mut-
maßungen über die Auswirkungen der 
verschiedenen Bestimmungen anstellen. 
Zweitens ist der Geltungsbereich unserer 
Reformvorschläge ebenso eng wie der 
unserer empirischen Analyse: Wir 
konzentrieren uns auf formale, sektor-
übergreifende, nationale und mit der 
Klimapolitik befasste Institutionen. Drit-
tens möchten wir betonen, dass sich die 
unten skizzierten Reformoptionen in er-
ster Linie auf die prozeduralen Aspekte 
der deutschen Klimapolitik beziehen – 
und nicht auf den Inhalt der Politik 
selbst. Schließlich ist dieser Abschnitt 
nicht als umfassende Analyse der Defiz-
ite der deutschen Klimainstitutionen 
gedacht. Wir zielen nicht darauf ab, eine 
umfassende Liste von Reformen zu er-

stellen. Vielmehr wollen wir illustrieren, 
wie unser theoretisches Rahmenwerk 
genutzt werden kann, um Defizite des 
gegenwärtigen Ensembles der Klimain-
stitutionen zu diagnostizieren und insti-
tutionelle Verbesserungsvorschläge zu 
entwickeln. 

5.1 Integration und Koordination 

Unsere Analyse in Abschnitt 4.2.1.2 (Zwar 
et al. 2023b) sowie Tabelle 1 zeigen, dass 
zwei zentrale Defizite der deutschen In-
stitutionen die Integration und Koordina-
tion betreffen. Erstens befördert 
Deutschlands derzeitiger Klimainstitu-
tionenmix in nur unzureichendem Maße 
die stra-tegische Planung der Klima-
politik und die Fähigkeit der Bundere-
gierung, einen integrierten – also einen 
sektor- und zeit-übergreifend kohären-
ten – Politikmix auszuarbeiten und um-
zusetzen. Zweitens zeigt unsere Analyse, 
dass das Formulieren und Implemen-
tieren integrierter Politikbündel bis dato 
vor allem durch den niedrigen Institu-
tionalisierungsgrad der der horizonta-
len, also inter-ministeriellen und / oder 
ministerial-behördlichen, Koordination 
gewidmeten Strukturen erschwert wird.

Die Klimaschutznovelle nimmt sich 
diesen Defiziten und somit den strategis-
chen Herausforderungen der Integration 
und Koordination in zweierlei Hinsicht 
an: Die erste relevante Bestimmung ist, 
dass die Bundesregierung nun verpflich-
tet ist, innerhalb von zwölf Monaten 
nach Beginn einer Legislaturperiode ein 
Klimaschutzprogramm vorzulegen. Un-
sere Analyse einer ähnlichen Bestim-
mung im schwedischen Klimarahmenge-
setz (vgl. Abschnitt 4.2.3.1, Zwar et al. 
2023b) deutet darauf hin, dass dies die 
strategische Planung der Klimapolitik 
aus (mindestens) zwei Gründen ver-
bessern kann. Einerseits werden Regier-
ungen gezwungen, sich regelmäßig mit 
der Klimapolitik zu befassen. Anderer-
seits wird sichergestellt, dass die Pla-
nung der Klimapolitik in einem regel-
mäßigen, vierjährlichen Zyklus erfolgt, in 
dem die Verantwortlichkeiten für die For-
mulierung der Politik klar definiert sind.1

In Schweden hatte diese Bestimmung 
neben dem Agenda-Setting-Effekt auch 
einen Effekt auf die Commitment-
Fähigkeit (Fähigkeit zur glaubwürdigen 
Selbstbindung), da insbesondere jene 
Regierungen, die der Klimapolitik eine 
geringe bzw. keine Priorität beimessen, 
dennoch zur detaillierten Auseinander-
setzung mit dieser gezwungen waren. In 
Deutschland kann die Bestimmung – in-
dem sie die künftige Planung der Klima-
politik verpflichtend macht – den Druck 
verringern, bereits in den Koalitionsver-
tragsverhandlungen eine detaillierte Ei-
nigung über komplexe klimapolitische 
Thematiken zu erzielen. Gleichzeitig wer-
den durch die Bestimmung Anreize 
geschaffen für einen fortwährenden und 
substanziellen Austausch zwischen den 
Koalitionären zu klimapolitischen Them-
atiken während der gesamten Legis-
laturperiode.  

Die zweite für die Verbesserung der In-
tegration wichtige Bestimmung ist die 
durch die Klimaschutznovelle vorgese-
hene Reform des Sofortprogramm-
Prozesses, also von Maßnahmen, die 
dann verabschiedet werden müssen, 
wenn die Regierung ihre Emissionsmin-
derungsziele überschreitet. Bei der Aus-
arbeitung von solchen Sofortprogram-
men verfolgt die Klimaschutznovelle 
einen sektor- und ressortübergreifenden 
– anstatt wie bisher einen sektor- und 
ressortspezifischen – Ansatz (BMWK 
2023b, Abs. 2, §8), indem sie den recht-
lich verbindlichen Status2 der Sektorziele 
(jahresscharfe und sektorspezifische 
Emissionsminderungsziele) aufhebt. Die 
Novelle sieht vor, dass die Verpflichtung 
zur Vorlage von Sofortprogrammen nur 
dann entsteht, wenn die Gesamtemis-
sionen, also die Summe der Emissionen 
über alle Sektoren hinweg, die Zielvor-
gaben der Regierung übersteigen – und 
nicht, wenn ein bestimmter Sektor sein 
sektorspezifisches Emissionsminderung-
sziel verfehlt. Zudem weist die Novelle 
der gesamten Regierung die Verantwor-
tung für das Ausarbeiten und Ergreifen 
von Korrekturmaßnahmen bei Zielver-
fehlung zu – anstatt nur den für die je-
weiligen Sektoren zuständigen Ministe-
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1 Kalifornien verfolgt einen ähnlichen Ansatz, auch wenn wir selbigen hier nicht analysieren. Das California Air Resources Board (CARB), eine un-
abhängige Regulierungsbehörde, entwickelt einen detaillierten klimapolitischen Plan als Teil seines fünfjährigen Scoping-Plan-Prozesses – ob-
wohl das CARB auch befugt ist, eigene politische Entscheidungen zu treffen (Meckling und Nahm 2022).
2 Die Sektorziele werden nach wie vor in einem Anhang der Klimaschutznovelle definiert. Das modifzierte KSG würde weiterhin eine sektorale 
Berichterstattung über Ex-ante- und Ex-post-Emissionen durch das UBA und den ERK erfordern. Die Sektorziele werden jedoch keine Rolle mehr 
bei der formalen bzw. rechtlichen Auslösung des Sofortprogramm-Mechanismus spielen.



Legende Schwarzer Text: bestehende Effekte der deutschen Klimainstitutionen; roter Text: Defizite und Beispiele anderer Länder, die diese Defizite beheben (sofern relevant); orangener Text: Veränderungen durch die Klima-
schutznovelle; graue Kästen: keine Effekte in diesen Kategorien

Klimainstitution Agenda-Setting / Agenda-
Seeding Wissen und Transparenz Integration und

 Koordinierung Accountability Commitment Konsultation Kompensation

Klimarahmen-
gesetz 

Gesetzgebung zu mittel- und 
langfristigen sowie sektorspe-
zifischen Zielen (nach dem 
KSG in unveränderter Fas-
sung) → Festlegung der lang-
fristigen Ausrichtung der Kli-
mapolitik  

Verpflichtung zur Verabschie-
dung eines Klimaschutzpro-
gramms innerhalb von zwölf 
Monaten nach Beginn einer 
neuen Legislaturperiode  → 
Agenda-Setting durch mittel-
fristige Strategieplanung 

Schafft gesetzliche Grundlage 
für Institutionen zur Verbes-
serung der Transparenz (z.B. 
ERK). Regelt Klimaschutz und 
Berichterstattung des UBA

Die derzeitigen Sektorziele 
haben das Potential, die Inte-
gration durch sektorspezifi-
sche Maßnahmen zu verbes-
sern

Ersetzt Sektorziele durch sek-
torübergreifende Ziele → un-
gewisse Auswirkungen auf die 
Integration. Potential zur Ver-
ringerung der Accountability 
für bestimmte Ministerien, 
aber auch zur Verbesserung 
der Koordinierung und Inte-
gration von klimapolitischen 
Maßnahmen, insbesondere 
der Sofortprogramme

Derzeitiger Sofortprogramm-
Prozess → formelle Ex-post-
Accountability, aber keine 
Durchsetzungsmechanismen 
bei Nichteinhaltung + abhän-
gig vom politischen Willen

Sofortprogramme → formel-
ler Ex-ante-Sanktionsmecha-
nismus (auf der Grundlage 
von Prognosen), aber weniger 
häufig (zwei aufeinanderfol-
gende Jahre) und schwächere 
formale Accountability für be-
stimmte Ministerien

Schaffung rechtlich ver-
bindlicher Langfristziele → 
erhöht die Kosten der Ab-
schaffung dieser Ziele → er-
höht Commitment 

Verpflichtung zur Verab-
schiedung eines Klima-
schutzprogramms inner-
halb von zwölf Monaten 
nach Beginn einer neuen 
Legislaturperiode  → er-
höht informelles Commit-
ment (vgl. Schweden)

Konsultation von Interes-
sengruppen im Rahmen 
der Formulierung des Kli-
maschutzprogramms vor-
gesehen

Klimarat Regelmäßige Berichte des 
ERK → Klimapolitik ein fester 
Tagesordnungspunkt; WPKS 
berät zu langfristiger Ausrich-
tung der Klimapolitik

ERK kann über das Vor-
schlagsrecht / Initiativrecht 
pro-aktive Politikberatung be-
treiben → Potential für politi-
sches Unternehmertum (vgl. 
UK CCC) → mehr Macht beim 
Agenda-Setting / Agenda-
Seeding 

ERK-Analysen und -Berichte → 
erhöhter Einfluss durch 
Glaubwürdigkeit des Gremi-
ums → erhöhte Transparenz + 
„common knowledge“

„Monitoring-Kommission“ → 
sammelt Daten + erstellt Indi-
zes → verbessertes Verständ-
nis

Projektionsberichte des UBA 
→ Transparenz über zukünfti-
ge Emissionsentwicklung, 
aber Annahmen unklar

Derzeit kann der ERK die Bun-
desregierung mittels der Ver-
pflichtung zu Sofortprogram-
men ex post sanktionieren  

Sofortprogramm → Mechanis-
mus für informelle Ex-ante-
Accountability

Beide Fälle: keine Mechanis-
men zur wirksamen Sanktio-
nierung bei Nichteinhaltung + 
hängt vom politischen Willen 
ab

WPKS konsultiert formell 
die Interessengruppen; an-
sonsten informelle Konsul-
tation 

Klima-
ministerium 

Formuliert die Klimapolitik → 
beeinflusst die klimapolitische 
Agenda maßgeblich 

Förderung von „common 
knowledge“ und der Transpa-
renz innerhalb der Regierung

BMWK → arbeitet mit anderen 
Ministerien zusammen, um 
klimapolitische Ziele zu inte-
grieren → Superministerium 
erhöht politischen Einfluss (in-
tervenierende Variable) → In-
tegration

BMWK → Koordination mit an-
deren Ministerien und Behör-
den → gemeinsames Handeln

Konsultationen mit Interes-
sengruppen (z.B. Umwelt-
NGOs, Expert:innen)

Kompensation durch Ad-
hoc-Kommissionen (z. B. 
„Kohlekommission“) → 
möglicherweise Bedarf an 
umfassenderen und per-
manenten Entschädigungs-
mechanismen (vgl. Austra-
lian National Net Zero Aut-
hority)

Tabelle 1: Übersicht der Effekte der deutschen Klimainstitutionen sowie bestehender institutioneller Defizite 

6



Legende Schwarzer Text: bestehende Effekte der deutschen Klimainstitutionen; roter Text: Defizite und Beispiele anderer Länder, die diese Defizite beheben (sofern relevant); orangener Text: Veränderungen durch die Klima-
schutznovelle; graue Kästen: keine Effekte in diesen Kategorien

Klimainstitution Agenda-Setting / Agenda-
Seeding Wissen und Transparenz Integration und

 Koordinierung Accountability Commitment Konsultation Kompensation

Klimareferat 
innerhalb eines 
Ministeriums/
einer Behörde

Das UBA (Fachbereich V) er-
stellt Emissionsprognosen in 
Projektionsberichten → „Fra-
ming“ und strategisches Ti-
ming der Veröffentlichung der 
Berichte → Ziele auf der 
Grundlage von Ex-ante-Pro-
gnosen ersetzen Ex-post-Ziele 
→ Agenda-Setting-Effekt der 
Prognosen. 

Unklarheit über den Umgang 
mit Unsicherheiten bei Pro-
jektionen und Auswirkungen 
auf die Einhaltung von Zielen. 
Das vom UK CCC verwendete 
„monitoring framework“ ba-
siert auf einer Reihe von Indi-
katoren und weist auf Daten-
lücken hin, um 
Unsicherheiten zu vermin-
dern. 

Förderung von „common 
knowledge“ und der Transpa-
renz innerhalb des Ministeri-
ums

Förderung der externen 
Transparenz

Mangelnde Transparenz über 
die Bandbreite alternativer 
Szenarien → essentiell bei zu-
nehmender Bedeutung der 
Projektionsberichte im Rah-
men der Klimaschutznovelle

Verbesserung der Integration 
durch prominentere Rolle des 
für Klimapolitik verantwortli-
chen Ministeriums 

Verbesserung der regierungs-
übergreifenden Koordinie-
rung der Klimapolitik durch 
politisches Gewicht des BMWK 
– im Vergleich zum BMU(V)

UBA (Fachbereich V): trägt zur 
jährlichen Erhebung von 
Emissionsdaten bei → strate-
gisches „Framing“ der Projek-
tionsdaten →  Überschreitung 
des prognostizierten Emissi-
onsbudgets in Sofortpro-
grammen → Stärkung der Ex-
ante-Accountability 

Inter-minister-
ielles Koordinie-
rungsgremium 
für Klimapolitik

Verbesserung von Wissen und 
Transparenz innerhalb der 
Regierung

Stärkung der Integration von 
klimapolitischen Zielen in an-
deren Politikbereichen → 
hängt vom politischen Willen 
ab

Bessere Koordinierung zwi-
schen den an der Klimapolitik 
beteiligten Ministerien / Be-
hörden

Wenn vom Kanzleramt ge-
leitet → Commitment zu 
„whole-of-government“ An-
satz in der Klimapolitik  

Beratung mit externen und 
internen Expert:innen in 
den Spiegelreferaten und 
anderen intra-ministeriel-
len Klimareferaten

Parlamen-
tarischer Aus-
schuss 

Anhörungen und Berichte zu 
bestimmten Themen → Agen-
da-Seeding + Agenda-Setting

Kritische Überprüfung von 
Gesetzesvorlagen sowie der 
Verwendung öffentlicher Mit-
tel → Förderung der Transpa-
renz 

Aneignung von Fachwissen 
im Ausschuss → „common 
knowledge“ 

Überprüfung von Gesetzes-
vorlagen aus (partei-)politi-
scher Sicht → informelle 
Accountability

Kontrolle der Ausgaben öf-
fentlicher Gelder → informelle 
Accountability

Entwicklung eines partei-
übergreifenden Konsenses 
zur (strategischen) Ausrich-
tung der Klimapolitik (ein-
schließlich Klimarahmen-
gesetz, Ziele und Klimarat) 
in Schweden → verstärktes 
Commitment

Anhörungen von Expert:in-
nen und Stakeholder:innen 
→ Konsultation 

Andere
Fraktions-Arbeitsgruppen → 
„common knowledge“ (zwi-
schen Parteien)

Konsultation zwischen Kli-
mapolitikexpert:innen ver-
schiedener Parteien

Tabelle 1: Übersicht der Effekte der deutschen Klimainstitutionen sowie bestehender institutioneller Defizite (Fortsetzung)
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rien, obwohl selbige nominell damit be-
traut sind, den Sofortprogrammprozess 
zu leiten.3 Wichtig ist auch, dass die Nov-
elle den Ministerien ausdrücklich er-
laubt, sektorübergreifende Maßnahmen 
bei der Ausarbeitung der Sofortpro-
gramme vorzuschlagen, die dann der 
gesamten Regierung zur Prüfung und 
Genehmigung vorgelegt werden. Diese 
Bestimmung schafft die Möglichkeit, ver-
stärkt auf sektorübergreifende Maßnah-
men bei der Ausgestaltung von Sofort-
programmen zu setzen (BMWK 2023b, 
Abs. 2, §8, (2)). Die Klimaschutznovelle 
enthält auch ein vorausschauendes Ele-
ment: Der Sofortprogramm-Mechanis-
mus soll nun erst dann ausgelöst wer-
den, wenn die prognostizierte Summe 
der Gesamtemissionen bis 2030 die 
Summe der jährlichen Emissionsziele 
Deutschlands in diesem Zeitraum in zwei 
aufeinanderfolgenden Jahren, statt in 
einem einzigen Jahr, übersteigt (BMWK 
2023b, Abs. 2, §8). 

Die oben genannten Reformen können 
dazu beitragen, zwei besonders virulente 
Probleme des bisherigen Sofortpro-
gramm-Prozesses zu adressieren. Er-
stens sind die Sektorziele unter bestim-
mten Annahmen4 ineffizient. Jahres-
scharfe Sektorziele zwingen jeden Sek-
tor, im Voraus festgelegte Ziele zu er-
reichen. Dadurch setzt die Regierung 
Ressourcen für die Emissionsreduktion 
in „hard-to-abate“ Sektoren ein, was sig-
nifikante Opportunitätskosten nach sich 
zieht. Denn mit denselben Ressourcen 
könnten, bei sonst gleichen Bedingun-
gen, größere Emissionsreduktionen in 
anderen Wirtschaftssektoren erreicht 
werden. Zweitens erhöhen die Sek-
torziele die Gefahr von „Silodenken“ in-
nerhalb der Ministerien, anstatt das 
koordinierte klimapolitische Vorgehen 
zwischen den Ministerien zu fördern. Dies 
kann dazu führen, dass die Sofortpro-
gramme eines Ministeriums die Pro-
gramme anderer Ministerien in ihrer 
Wirkung nicht verstärken oder dass sek-
torübergreifende Instrumente (z.B. die 
CO2-Bepreisung) weniger 

Aufmerksamkeit erhalten. Es ist jedoch 
wichtig, darauf hinzuweisen, dass selbst 
die vorherige Version des KSG der Re-
gierung formal erhebliche Flexibilität bei 
der nachträglichen Anpassung der sek-
toralen Emissionsbudgets einräumte 
(z.B. KSG 2019, Abs. 2, §4, (5)).  

Die Änderungen des Sofortprogramm-
Prozess können dazu beitragen, diese 
beiden Defizite zu beheben, indem sie 
die koordinierte Erarbeitung und Umset-
zung sektorübergreifender Maßnahmen 
fördern: Politikpakete, die negative und 
positive sektorübergreifende External-
itäten zwischen den Maßnahmen berück-
sichtigen. Politikpakete sind multi-sek-
toral, wenn sie Maßnahmen enthalten, 
die für mehrere Sektoren gelten, ohne 
die von ihnen gezeitigten negativen und 
positiven sektorübergreifenden externen 
Effekte zu berücksichtigen. Sektorüber-
greifende Maßnahmenpakete hingegen 
berücksichtigen diese Externalitäten und 
ermöglichen es der Regierung im Ideal-
fall, die durch die Abschaffung der Sek-
torziele gewonnene Flexibilität optimal 
zu nutzen. Da die Novelle den Ministerien 
ausdrücklich die Möglichkeit gibt, sek-
torübergreifende Maßnahmen vorzusch-
lagen, dürften die Anreize für eine flex-
ible und effiziente Verteilung der Emis-
sionsminderungsmaßnahmen auf die 
einzelnen Sektoren größer sein als bei 
Fortbestand der Sektorziele. Das Erar-
beiten sektorübergreifender Maßnah-
men kann wiederum die politische Inte-
gration durch Anreize für ein koordi-
niertes Formulieren der Klimapolitik 
verbessern. 

Trotz der oben beschriebenen möglichen 
Vorteile wird die Klimaschutznovelle der 
Herausforderung der Integration und 
Koordination nicht vollständig gerecht. 
Wir skizzieren daher vier weitere, potenti-
ell vielversprechende Reformoptionen: (i) 
die Einrichtung von Prozessen zur Aus-
arbeitung sektorübergreifender Sofort-
programme, (ii) die Einrichtung von 
Prozessen zur Ex-ante-Evaluierung dieser 
Programme, (iii) die Schaffung inter- und 

intra-ministerieller Arbeitsgruppen und 
(iv) die Wiedereinführung des Klima-
kabinetts. 

Option 1: Etablierung von Prozessen zur 
Ausarbeitung sektorübergreifender So-
fort- und Förderprogramme, um das Po-
tential der Klimaschutznovelle zur 
Verbesserung der Integration zu realis-
ieren. 

Die Klimaschutznovelle hat das Poten-
tial, die Integration von Klimapolitik zu 
verbessern, indem sie Anreize für den 
verstärkten Einsatz von sektorübergre-
ifenden Maßnahmen in Sofortprogram-
men schafft. Kritisch anzumerken ist je-
doch, dass sie keine prozeduralen Vor-
gaben enthält, die den Ausarbeitungs-
prozess von Sofortprogrammen struk-
turieren oder formalisieren. So besteht 
die Gefahr, dass die Sofortprogramme 
ihr integrationsförderndes Potential 
nicht ausschöpfen. Da die Sofortpro-
gramme eine deutsche Besonderheit 
sind, können wir hier keine Lehren aus 
unserer vergleichenden Analyse ziehen. 
Die unten skizzierten Reformoptionen 
sind daher als explorativ und tentativ zu 
verstehen. 

Sinnvoll wäre es, würde die Regierung 
die Struktur des Ausarbeitungsprozesses 
der Sofortprogramme festlegen: Eine in 
dieser Hinsicht potentiell nützliche Op-
tion wäre es, einen iterativen zweistufi-
gen Ansatz zu verfolgen, wobei der erste 
Schritt in der Verabschiedung neuer oder 
der Anpassung bestehender sektorüber-
greifender Maßnahmen bestünde, um 
die erforderlichen Emissionsreduzier-
ungen zu erbringen. Sobald das politisch 
maximal mögliche Ausmaß an sektor-
übergreifenden Maßnahmen erreicht ist, 
würden in einem zweiten Schritt sektor-
spezifische Maßnahmen in Betracht 
gezogen, um die Lücke zwischen den 
notwendigen Emissionsreduktionen und 
den durch die sektorübergreifenden 
Maßnahmen wahrscheinlich erreichten 
Reduktionen zu schließen. Dies würde 
der Tatsache Rechnung tragen, dass 
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3 „Zur Vorbereitung des Beschlusses der Bundesregierung legen alle zuständigen Bundesministerien, insbesondere diejenigen, in deren 
Zuständigkeitsbereich die Sektoren liegen, die zur Überschreitung beitragen, innerhalb von drei Monaten nach der Vorlage der Bewertung der 
Projektionsdaten durch den Expertenrat für Klimafragen Vorschläge für Maßnahmen in den jeweiligen ihrer Verantwortlichkeit unterfallenden 
Sektoren vor. Die Vorschläge können auch sektorübergreifende Maßnahmen enthalten.“ (BMWK 2023b, Abs. 2, §8, (2))
4 Es sei darauf hingewiesen, dass es optimal sein kann, zunächst in die Realisierung teurer Vermeidungsoptionen zu investieren, anstatt die 
Sektoren entsprechend ihrer Position auf der Grenzkostenkurve nacheinander in Angriff zu nehmen. Dies gilt dann, wenn die Vermeidung in 
„hard-to-abte“ Sektoren, wie z.B. dem Gebäudesektor, ein ausreichend hohes Investitionsniveau in langlebige Güter erfordert (Vogt-Schilb, 
Meunier, und Hallegatte 2018). 



wichtige sektorübergreifende Maßnah-
men – insbesondere der EU-ETS I (und 
der EU-ETS II ab 2027) und das 
Brennstoffemissionshandelsgesetz 
(BEHG) – bereits in Kraft sind und de 
facto zentrale Elemente des klimapoli-
tischen Werkzeugkastens Deutschlands 
darstellen. 

Option 2: Etablierung von Prozessen für 
die Bewertung sektorübergreifender 
Sofort- und Förderprogramme sowie 
Verwendung einer breiteren Palette von 
Bewertungskriterien, um das Potential 
der Klimaschutznovelle zur Verbesser-
ung der Integration stärker zu nutzen. 

In der jetzigen Fassung der Klima-
schutznovelle werden ebenfalls keine 
Prozesse zur Ex-ante- und Ex-post-Be-
wertung von Sofort- und Förderprogram-
men5 ausbuchstabiert. Derzeit hat der 
ERK lediglich den Auftrag zu bewerten, 
ob die Sofortprogramme die notwendi-
gen Emissionsminderungen erreichen 
können (bzw. erreicht haben) – wie die 
Ex-ante-Bewertung des vom Bundesmin-
isterium für Digitales und Verkehr 2022 
vorgelegten Sofortprogramms zeigt. An-
dere wichtige Auswirkungen der Sofort- 
und Förderprogramme, insbesondere 
ihre (fiskalischen) Kosten6 und „co-bene-
fits“,7 werden weder ex-ante noch ex-
post bewertet. Dies steht im Gegensatz 
zu anderen Ländern, vor allem dem Ver-
einigten Königreich (HM Treasury 2022) 
und den USA (Mitchell 2023), wo (i) die 
Bewertung von regulatorischen Maßnah-
men entlang von verhältnismäßig um-
fassenden und teilweise rechtlich ver-
bindlichen Leitlinien erfolgt und (ii) 
Klimaräte, wie der britische CCC, ein 
breiteres Spektrum an Kriterien bei der 
Bewertung der Klimapolitik berücksichti-
gen, wie zum Beispiel seine jüngste Ana-
lyse der wahrscheinlichen Auswirkungen 
der Dekarbonisierung auf den Arbeits-
markt zeigt (UK CCC 2023). 

Eine Reformoption bestünde daher 
darin, (i) die Bandbreite der Kriterien zu 
erweitern, die bei der Durchführung von 

Ex-ante- und Ex-post-Bewertungen der in 
den Sofort- und Förderprogrammen ent-
haltenen klimapolitischen Regulierungs-
maßnahmen berücksichtigt werden, und 
(ii) die Verantwortung für solche Ex-ante- 
und Ex-post-Bewertungen einer Entität 
(Behörde(n), einem unabhängigen Rat) 
zu übertragen, die über die erforder-
lichen Analysekapazitäten zur Durch-
führung dieser Bewertungen verfügt. Ein 
breiteres Spektrum von Kriterien für die 
Bewertung von Sofort- und Förderpro-
grammen könnte beispielsweise die mit 
den verschiedenen Maßnahmen ver-
bundenen fiskalischen Kosten, die Kos-
teneffizienz und die Verteilungswirkun-
gen umfassen (Edmondson et al. 2023) – 
zusätzlich zu ihren Auswirkungen auf die 
Emissionsentwicklung. Das Erweitern der 
Palette der Bewertungskriterien könnte 
auch die Integration, also die intra- und 
intertemporale Kohärenz der einzelnen 
klimapolitischen Maßnahmen fördern, 
indem die andernfalls implizit vorgenom-
mene relative Gewichtung der ver-
schiedenen Kriterien explizit gemacht 
sowie Zielkonflikte zwischen den Kriter-
ien aufgezeigt werden und zudem deut-
lich wird, wie sich diese Zielkonflikte für 
verschiedene Politikpfade unterscheiden. 

Da die Evaluierung von Sofortprogram-
men in den Aufgabenbereich des ERK 
fällt und die Klimaschutznovelle auf eine 
Ausweitung des ERK-Mandats abzielt, er-
scheint es naheliegend, dem ERK die 
Verantwortung für die Bewertung von 
Sofortprogrammen mit einem erweiter-
ten Spektrum von Bewertungskriterien 
zu übertragen. Dies dürfte allerdings 
zusätzliche Analysekapazitäten er-
fordern, insbesondere um Aspekte wie 
fiskalische und verteilungspolitische Im-
plikationen klimapolitischer Instrumente 
zu bewerten. Alternativ könnte die Ver-
antwortung für die Evaluierung – ins-
besondere von Förderprogrammen, die 
vielschichtiger und komplexer sind als 
Sofortprogramme – auf mehrere Bera-
tungsgremien, Forschungsinstitute 
und / oder Think Tanks verteilt werden. 
Diese Strategie würde der Tatsache 

Rechnung tragen, dass andere Expert:
innen einen komparativen Vorteil ge-
genüber dem ERK bei der Bewertung 
bestimmter Aspekte, wie zum Beispiel 
den Verteilungswirkungen oder den 
fiskalischen Kosten, haben. Der ERK kön-
nte dann als „Clearingstelle“ fungieren, 
die Analysen und Empfehlungen zusam-
menfasst und synthetisiert. Auch dies 
würde erhebliche Kapazitäten auf Seiten 
des ERK erfordern.  

Option 3: Einrichtung und Konsolidier-
ung von intra- und inter-ministeriellen 
Arbeitsgruppen zur Verbesserung der 
Koordination und Integration der 
Klimapolitik

Die Verpflichtung, innerhalb von zwölf 
Monaten nach Beginn jeder Legislatur-
periode ein Klimaschutzprogramm 
vorzulegen, und der ausdrückliche Fokus 
auf sektorübergreifende Maßnahmen 
können, wie oben erläutert, die Integra-
tion klimapolitischer Maßnahmen er-
höhen. Doch selbst wenn diese Änder-
ungen wie vorgesehen umgesetzt 
werden, dürfte die Herausforderung der 
Integration bestehen bleiben, da die Kli-
maschutznovelle keine institutionellen 
Strukturen für die Ausarbeitung und Be-
wertung von Klimaschutz- und Sofort-
programmen schafft. Im Vergleich dazu 
wird der schwedische Klimaaktionsplan 
(klimatpolitiska handlingsplan) in erster 
Linie von mit den technischen Details der 
Klimapolitik befassten Mitarbeiter:innen 
des schwedischen Umweltbundesamtes 
(„Swedish Environmental Protection 
Agency“, SEPA) – mit Unterstützung der 
Energiebehörde und anderen relevanten 
Behörden – erstellt. Das „Ministry of Cli-
mate and Enterprise“ legt seinerseits die 
allgemeine politische Agenda fest, prüft 
die politische Machbarkeit des Plans und 
berät sich im Rahmen des Kabinetts-
prozesses mit den anderen Ministerien. 
Das Ergebnis ist ein verbindliches 
Planungsdokument, das nach Aussage 
eines Interviewpartners die wichtigste In-
formationsquelle für die strategische 
Ausrichtung der unterschiedlichen As-
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 5 Förderprogramme, also Subventionspakete, können sowohl als Teil von Sofortprogrammen der Ministerien als auch im Rahmen der allge-
meinen Klimapolitik der Regierung umgesetzt werden, obwohl Sofortprogramme im Prinzip auch andere nicht marktbasierte Maßnahmen und 
sogar marktbasierte Maßnahmen enthalten können.
6 Zu den fiskalischen Kosten gehören nicht nur die anfänglichen Aufwendungen für das Programm, sondern auch „the long-run effect of the [the 
programme] on the government’s budget.“ (Hendren und Sprung-Keyser 2020, 1211)
7 Wir folgen der Definition des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), der in seinem fünften Sachstandsbericht Co-Benefits als „pos-
itive effects that a policy or measure aimed at one objective might have on other objectives, irrespective of the net effect on overall social welfare“ 
definiert. (IPCC 2015, 121)



pekte der schwedischen Klimapolitik ist.
Angesichts der deutschen Verwaltung-
stradition (Peters 2021, Kap. 4) und der 
Tatsache, dass das UBA über nur be-
grenzte analytische Kapazitäten für 
diese Aufgabe verfügt, ist es unwahr-
scheinlich, dass Deutschland sich diesem 
institutionelle Arrangement annähert 
oder es gar eins-zu-eins übernehmen 
könnte. Eine Alternative ist die Einrich-
tung und – wo bereits informell vor-
handen8 – die Formalisierung von intra- 
und inter-ministeriellen Arbeitsgruppen9

sowohl auf Staatssekretär:innen- als 
auch auf Abteilungsleiter:innen-Ebene. 
Aufgabe dieser Arbeitsgruppen wäre die 
(Weiter-)Entwicklung, das „Monitoring“ 
und Bewerten der Klimapolitik, einsch-
ließlich kurzfristiger und langfristiger10

Politiken. Idealerweise würden sich diese 
Gruppen aus Berufsbeamt:innen zusam-
mensetzen und sich auf Fachwissen aus 
verschiedenen Disziplinen sowie beru-
flichen Hintergründen stützen (z.B. 
Recht, Wirtschaftsmodellierung, In-
genieurwesen, Politikwissenschaft).
Die mit der Einrichtung und Formalisier-
ung dieser inter- und intra-ministeriellen 
Arbeitsgruppen verbundenen Vorteile 
wären wahrscheinlich dreierlei.11

1. Sie würden ein Forum für einen 
kontinuierlichen intra- und inter-
ministeriellen Dialog bieten, sodass 
spezifische klimapolitische Maßnah-
men gemeinsam ausgearbeitet wer-
den könnten. 

2. Sie könnten dazu beitragen, die für 
die Ausarbeitung sektorübergrei-
fender Maßnahmen wichtigen und 
über verschiedene Ministerien ver-
teilten Informationen zu sammeln 
und zusammenzufassen und dabei 
potentiell (zumindest in gewissem 
Umfang) auf Arbeitsebene politische 
Fragen zwischen Ministerien mit un-
terschiedlicher parteipolitischer Be-

setzung zu koordinieren bzw. 
Lösungsoptionen zu erarbeiten. 

3. Sie könnten die Einschätzungen der 
drei klimapolitischen Beratungs-
gremien (des ERK, der Wissenschaft-
splattform Klimaschutz (WPKS), und 
der Expertenkommission zum Mon-
itoring der Energiewende („Monitor-
ing-Kommission“)) sowie von weit-
eren externen Expert:innen einholen 
und bündeln, um die der Regierung 
zur Verfügung stehende Informa-
tionsgrundlage für die politische 
Entscheidungsfindung zu ver-
bessern. Unterschiedliche Konsulta-
tionsformate zwischen Arbeitsgrup-
pen und Expert:innen sind 
denkbar. So könnten solche Kon-
sultationen mittels regelmäßiger 
Berichte oder Anhörungen mit Ex-
pert:innen aus verschiedenen wis-
senschaftlichen Disziplinen erfolgen, 
insbesondere während der Aus-
arbeitung von Sofortprogrammen 
(Ex-ante-Bewertung) und nach 
deren Umsetzung (Ex-post-Bewer-
tung). Zusätzlich könnte man den 
Arbeitsgruppen die Befugnis geben, 
technische Analysen von Beratungs-
gremien oder anderen Ana-
lyst:innen für bestimmte Zwecke in 
Auftrag zu geben. Es ist in jedem 
Fall essentiell, die den Arbeitsgrup-
pen zur Verfügung stehende analyt-
ische Kapazität zu maximieren, 
damit sie komplexe, mehrjährige 
klimapolitische Pläne (weiter-)ent-
wickeln können – sowie deren Um-
setzung effektiv „monitoren“ und 
bewerten können. 

Trotz ihres Potentials, die Informations- 
und damit auch Entscheidungs-
grundlage der ressort-übergreifenden 
Klimapolitik zu verbessern, birgt die Ein-
richtung bzw. Formalisierung dieser 
Arbeitsgruppen auch potentielle Risiken, 

von denen wir zwei hervorheben 
möchten: Erstens besteht die Gefahr, 
dass diese Arbeitsgruppen als reine Le-
gitimationsinstrumente für schon vorher 
getroffene Entscheidungen instrument-
alisiert werden, anstatt die politische 
Formulierung der Klimapolitik durch un-
abhängige Expertise voranzutreiben. 
Zweitens haben ähnliche Arbeitsgruppen 
in anderen Ländern mit einer kurzen 
Lebensdauer zu kämpfen, was das insti-
tutionelle Gedächtnis beeinträchtigen 
und die Transaktionskosten für den Auf-
bau neuer inter- und intra-ministerieller 
Beziehungen erhöhen kann.12 Künftige 
Arbeiten könnten sich der Analyse insti-
tutioneller Reformen zur Bewältigung 
dieser (und damit verbundener) Risiken 
widmen. 

Option 4: Verbesserung der hori-
zontalen Koordinierung und Integration 
durch Wiedereinführung des Klima-
kabinetts  

Die Klimaschutznovelle geht nicht näher 
darauf ein, wie die Umsetzung, vor allem 
die horizontale Koordinierung, be-
stehender und geplanter klimapolit-
ischer Maßnahmen verbessert werden 
kann. Die horizontale, also inter-minis-
terielle, Koordinierung ist im deutschen 
Kontext eine besondere Herausforder-
ung aufgrund des Ressortprinzips (SRU 
2023, 104). Da das Ressortprinzip den 
Ministerien erhebliche Autonomie ge-
genüber dem Kanzleramt einräumt, ist 
das Kanzleramt verpflichtet, sich mit den 
Ministerien abzustimmen. Das bedeutet, 
dass die Bundeskanzlerin bzw. der 
Bundeskanzler in der Regel kein 
koordiniertes Vorgehen erreichen kann, 
indem er / sie den Minister:innen einfach 
Anweisungen erteilt (vgl. Abschnitt 4.1, 
Zwar et al. (2023b)). Andere Länder – 
und zuvor auch Deutschland – haben 
versucht, die strategische Herausforder-
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8 Einer unserer Interviewpartner erwähnte, dass es in der Vergangenheit ein semi- bzw. informelles Klimakabinett auf Staatsekretär:innen-Ebene 
gegeben habe. Da es sich um kein formelles Gremium handelt, konnten wir nicht überprüfen, ob (und wie) dieses Gremium noch existiert bzw. 
operiert.
9 Die Einrichtung solcher mit Klimapolitik befasster Arbeitsgruppen ist besonders wichtig für Ministerien, die derzeit keine haben, aber Teil des 
reaktivierten Klimakabinetts wären (vgl. Option 4, unten).
10 Kurzfristige Politiken beziehen sich auf Politiken, die von einer bestimmten Regierung während einer Legislaturperiode verfolgt werden, 
während langfristige Politiken solche sind, die sich über mehrere Regierungen bzw. Legislaturperioden erstrecken (Lindvall 2017). 
11 Vgl. Flachsland et al. (2021) für eine Analyse solcher inter-ministerieller Arbeitsgruppen und die Frage, wie sie den Modus der inter-ministeriel-
len Koordinierung von der „negativen Koordinierung“ – der iterativen Überprüfung politischer Vorschläge anderer Ministerien, was de facto zu 
einer Verwässerung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen den Ministerien und politischen Parteien führt – hin zur „positiven 
Koordinierung“ – der gemeinsamen Formulierung integrierter Politikbündel – verändern könnten.
12 Während seiner Zeit als Minister für Umwelt, Ernährung und Landwirtschaft richtete David Miliband (Labour) 2006 das Office of Climate 
Change (OCC) im „cabinet office“ ein, dessen Zweck es war, „eine ressortübergreifende Ressource zu schaffen, die sich mit Fragen des Klimawan-
dels befasst und den Ministern eine gemeinsame Analyse liefert“ (Rutter, Marshall, und Sims 2012, 117). Obwohl nicht ganz klar ist, wann genau 
das OCC aufgelöst wurde, lässt sich sagen, dass es nicht mehr existierte, als die Koalitionsregierung, bestehend aus der „Conservative Party“ und 
den „Liberal Democrats“, 2010 an die Macht kam.



ung der Koordinierung mit Hilfe von im 
Bundeskanzleramt oder äquivalenten In-
stitutionen angesiedelten „Klimakabin-
etten“ zu adressieren. So hat beispiels-
weise das Vereinigte Königreich vor 
kurzem einen Unterausschuss für Net 
Zero im „cabinet office“ eingerichtet (vgl. 
Abschnitt 4.2.2.2, Zwar et al. (2023b)), 
der angesichts des majoritären und 
stark zentralisierten politischen Systems 
des Vereinigten Königreichs großen Ein-
fluss haben dürfte. Auch in Schweden 
wurde in der Vergangenheit ein Klima-
kabinett ein- und später abgesetzt – 
trotz der ausdrücklichen Empfehlungen 
des schwedischen „Climate Policy Coun-
cil“, ein Klimakabinett einzurichten (vgl. 
Abschnitt 4.2.3, Zwar et al. (2023b)).

In Anlehnung an frühere Forschungen 
(Flachsland et al. 2021) sehen wir in der 
Reaktivierung des derzeit ruhenden Kli-
makabinetts eine vielversprechende 
Möglichkeit, die horizontale Koordination 
und Integration zu verbessern. Das Kli-
makabinett wurde ursprünglich im Jahr 
2019 als Forum zur Ausarbeitung der im 
Klimaschutzprogramm 2030 skizzierten 
Maßnahmen geschaffen. Auf das genaue 
Mandat des Klimakabinetts wurde zu-
mindest öffentlich nur vage eingegangen 
(Staude 2019). Die wiedereingesetzte 
Version könnte jedoch als Forum 
fungieren, in dem die Ministerien mit 
klimapolitisch relevanten Ressorts die 
Formulierung, das „Monitoring“ und die 
Evaluierung der Klimapolitik integrieren 
und koordinieren, vor allem in Zeiten 
großer Reformvorhaben. Ein wieder-
eingesetztes Klimakabinett könnte durch 
die oben erwähnten inter- und intra-min-
isteriellen Arbeitsgruppen unterstützt 
werden. Das Klimakabinett könnte durch 
die Nutzung des Fachwissens der 
zuständigen Ministerien und externer 
Fachleute bei der Planung und dem 
„Monitoring“ der Klimapolitik dazu 
beitragen, das über die Ministerien ver-
teilte Wissen zu bündeln und die Zu-
weisung von Zuständigkeiten für die Um-
setzung einzelner Maßnahmen zu klären. 
Somit könnte das Klimakabinett sowohl 
die horizontale Koordinierung als auch 
die strategische Planungskapazität der 
Bundesregierung stärken. Darüber 

hinaus könnte das Klimakabinett die 
Kommunikation zwischen den Koalitions-
partnern im Rahmen der Politikformu-
lierung erleichtern – wodurch der klima-
politische Entscheidungsprozess 
beschleunigt und verbessert würde. 

Der Erfolg des Klimakabinetts bei der 
Verbesserung der Integration und der 
horizontalen Koordinierung hängt jedoch 
von einer entscheidenden Variable ab – 
dem gemeinsamen Willen der Regierung, 
die Wirksamkeit der Umsetzung der 
Klimapolitik zu maximieren. Das Klima-
kabinett allein kann einen solchen polit-
ischen Willen nicht induzieren, wenn er 
nicht vorhanden ist. Nichtsdestotrotz 
kann die Bereitschaft der gegenwärtigen 
Regierung und zukünftigen Bundesreg-
ierungen, das Klimakabinett wieder ein-
zuführen, als Indikator für ihre Prior-
itätensetzung in der Klimapolitik 
gewertet werden: also als Indikator für 
die Bedeutung, die sie nicht nur der 
Festlegung ehrgeiziger Ziele beimisst, 
sondern auch der tatsächlichen Umset-
zung einer ehrgeizigen Klimapolitik im 
Einklang mit dem Zeitplan, der sich aus 
den deutschen und europäischen 
Treibhausgasreduktionszielen ergibt. 
Dies gilt umso mehr, als sich die Regier-
ung mit der Klimaschutznovelle aus-
drücklich dazu verpflichtet hat, das 
ressort- und sektorübergreifende Ele-
ment der Klimapolitik zu stärken. Ein sol-
cher „whole-of-government“-Ansatz wird 
wahrscheinlich nur dann von Erfolg 
gekrönt sein, wenn die horizontale 
Koordinierung durch das Gravitation-
szentrum des deutschen politischen Sys-
tems, dem Bundeskanzleramt, maßgeb-
lich gesteuert wird. Infolgedessen kann 
die Existenz bzw. die Abstinenz des Kli-
makabinetts auch als Fokalpunkt 
dienen, der es den an der Fachdiskus-
sion beteiligten Akteuren – einschließlich 
den Medien, Nichtregierungsorganisa-
tionen und den Oppositionsparteien – er-
möglicht, ihre „beliefs“ über die tatsäch-
liche Stringenz der Klimapolitik der 
Bundesregierung zu koordinieren und 
somit zur Schaffung von „common 
knowledge“ darüber beizutragen.  

Die Wiedereinführung des Klimakabi-

netts ist jedoch mit politischen Kosten 
verbunden, insbesondere wenn Schlüs-
selministerien von verschiedenen 
Parteien kontrolliert werden, wie es in 
der Ampelkoalition der Fall ist. Derzeit 
werden das Kanzleramt, das Klima- und 
Wirtschaftsministerium, das Finanz-, 
Verkehrs-, Umwelt- und Landwirtschafts-
ministerium sowie das Innenminis-
terium13 von drei verschiedenen Parteien 
kontrolliert. Die Einrichtung eines Kli-
makabinetts würde voraussetzen, dass 
die Ministerien – allen voran das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Klimas-
chutz (BMWK) – bereit wären, einen Teil 
der Entscheidungsbefugnis an das Kanz-
leramt und damit in einigen Fällen auch 
an eine andere Partei abzugeben. Tat-
sächlich müsste der Bundeskanzler (und 
seine Partei) daran interessiert sein, die 
durch die Wiedereinführung des Klima-
kabinetts geschaffene Agenda-Setting-
Macht mit dem Ziel auszuüben, eine am-
bitioniertere Klimapolitik zu beschließen 
und / oder umzusetzen. Es ist allerdings 
unklar, ob sich diese beiden Vorausset-
zungen gerade in Zeiten, in denen die 
klimapolitischen Herausforderungen 
hoch sind, erfüllen lassen. 

5.2 Transparenz und Accountability 

In diesem Abschnitt diskutieren wir die 
wahrscheinlichen Auswirkungen der Kli-
maschutznovelle auf Transparenz und 
Accountability und skizzieren zwei insti-
tutionelle Reformoptionen, um die 
verbleibenden Defizite zu adressieren. 
Unsere Analysen in Abschnitt 4.2.1 und 
Tabelle 1 zeigen, dass die deutsche 
Klimapolitik vor der Verabschiedung der 
Novelle – mit Blick auf Transparenz und 
Accountability – von zwei Defiziten ge-
plagt war: 
– dem engen Umfang der in den Pro-

jektionsberichten analysierten 
Szenarien und der mangelnden 
Transparenz der Modellierung der 
Emissionsentwicklung in den ein-
zelnen Sektoren durch das vom UBA 
beauftragte Konsortium, die die 
Grundlage für die Prüfberichte des 
ERK darstellt, und

– dem relativ geringen Grad an Ex-
ante-Accountability. Die begrenzte 
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13 Diese sieben Ministerien (ohne das Bundespresseamt) waren diejenigen, die das ursprüngliche Klimakabinett bildeten. Bei der Wiederein-
führung des Klimakabinetts würde sich die Zusammensetzung wahrscheinlich ändern, zumal die Zuständigkeit für den Gebäudesektor vom 
Innenministerium (BMI) auf ein neu geschaffenes Ministerium, dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, übertragen 
wurde. 



Ex-ante-Accountability ergab sich 
daraus, dass die Sektorziele als Mit-
tel der Ex-post- und nicht Ex-ante-
Accountability fungierten und das 
Mandat des ERK auf die rück-
wirkende bzw. retrospektive Bewer-
tung von Zielverfehlungen bes-
chränkt war.    

Die Klimaschutznovelle nimmt sich dem 
ersten Defizit weder implizit noch explizit 
an (wir erörtern dies weiter unten). Sie 
erhöht jedoch die Ex-ante-Accountability, 
indem sie ein vorausschauendes Ele-
ment in den Prozess zur Bewertung der 
Verfehlung von Emissionszielen einführt 
– die Überschreitung wird nun auf 
Grundlage der Summe der tatsächlichen 
und prognostizierten Emissionen bis 
2030 bewertet (vgl. oben). Durch die Ber-
ücksichtigung der prognostizierten Emis-
sionen werden sowohl die Prüfberichte 
des ERK als auch die für die gesamte 
Bundesregierung rechtlich verbindliche 
Verpflichtung, ein Sofortprogramm 
vorzulegen, als Sanktionsmechanismen 
dienen, um die Regierung für Zielver-
fehlungen zur Rechenschaft zu ziehen. 
Durch die Aufwertung der Projektions-
berichte des UBA wird die Novelle wahr-
scheinlich auch die Wirkung dieser 
Berichte erhöhen.

Es bleibt jedoch unklar, ob sich die Kli-
maschutznovelle insgesamt positiv auf 
die Accountability – also Ex-ante- sowie 
Ex-post-Accountability – auswirken wird. 
Der Grund dafür ist, dass sie einerseits 
die Ex-ante-Accountability verbessert, 
aber andererseits die formale Ex-post-
Accountability durch die Abschaffung der 
rechtlich verbindlichen Sektorziele 
schwächt. Es sei daran erinnert, dass der 
„Biss“ der ERK-Berichte derzeit vor allem 
darin besteht, dass die Feststellung der 
Zielverfehlung seitens des ERK die Minis-
terien, deren Sektoren nur unzureichen-
de Emissionsminderungen erbracht 
haben, dazu verpflichtet, Sofortpro-
gramme vorzulegen. Ohne die rechtlich 
verbindlichen Sektorziele wird dieser 

Mechanismus der Ex-post-Accountability 
untergraben und das Ausmaß, in dem 
der ERK die Bundesregierung ex post zur 
Rechenschaft ziehen kann, reduziert 
(Götze 2023; Zaremba 2023; ERK 2023a, 
Abs. 7).

Es besteht die Gefahr, dass die Verring-
erung der Ex-post-Accountability nicht 
durch einen mindestens ebenso starken 
Anstieg der (in)formellen Ex-ante-Ac-
countability ausgeglichen wird, was zu 
einer Verringerung der allgemeinen Ac-
countability führen würde. Dieses Risiko 
wird durch drei Faktoren verschärft: (i) 
dem Fehlen von Verfahren zur Ausarbei-
tung und Bewertung sektorübergrei-
fender Sofortprogramme (vgl. oben), (ii) 
dem engen Umfang der in den Projek-
tionsberichten untersuchten Szenarien 
und die mangelnde Transparenz der 
diesen Berichten zugrunde liegenden 
Modellierung und (iii) der unzureichen-
den analytischen Kapazität des ERK, was 
ihn daran hindern könnte, sein erweit-
ertes Mandat für die Ex-ante-Analyse op-
timal zu nutzen. 

In diesem Abschnitt werden daher zwei 
Möglichkeiten zur Verbesserung der Ex-
ante-Analyse näher erörtert: das Herstel-
len von Transparenz über die für die Pro-
jektionsberichte verwendete Modellier-
ung und die Stärkung der analytischen 
Kapazitäten des ERK. 

Option 5: Verbesserung der Ex-ante-
Analyse durch transparentere Model-
lierung des UBA.

Das UBA erstellt derzeit im Rahmen 
seiner Projektionsberichte Ex-ante-Ana-
lysen der zukünftigen Emission-
sentwicklung auf sektoraler Ebene. Die 
Analyse für die Projektionsberichte wird 
vom UBA in Auftrag gegeben und von 
einem Forschungskonsortium14 durchge-
führt, dem unter anderem das Fraun-
hofer-Institut für System- und Innova-
tionsforschung und das Öko-Institut an-
gehören (Schuberth 2022). Wir sehen 

zwei Verbesserungsmöglichkeiten der 
vom UBA beauftragten Modellierung: 
das Transparentmachen der technischen 
Modellierungsdetails und das Erweitern 
des modellierten Szenarienumfangs. 
Derzeit ist die Modellierung des UBA für 
externe Forschende nicht zugänglich – 
obgleich Repenning et al. (2023, Abb. 3) 
den Modellierungsansatz skizzieren. 
Diese Intransparenz kann unter an-
derem das Risiko erhöhen, dass (technis-
che) Fehler unentdeckt bleiben und zent-
rale Ergebnisse empfindlich von Schlüs-
selannahmen abhängen, wie zum Beis-
piel der empirisch plausiblen Bandbreite 
der Nachfrageelastizitäten in ver-
schiedenen Sektoren oder der Substitu-
tionselastizitäten verschiedener Pro-
duzenten. Idealerweise wären der für die 
Modellierung verwendete Code und alle 
anderen damit verbundenen Ressourcen 
öffentlich zugänglich, damit Außen-
stehende die Analyse replizieren und 
möglicherweise Verbesserungen vorsch-
lagen können. Ist die Modellierung je-
doch urheberrechtlich geschützt, wäre 
die rechtliche Prüfung von Möglichkeiten 
wichtig, die es externen Forschenden er-
möglichen, Zugang zur Modellierung des 
Konsortiums zur Überprüfung der Ro-
bustheit der Projektionen zu erhalten. 
Selbst wenn die Modellierungstranspar-
enz erhöht würde, bliebe jedoch ein 
konzeptionelles Defizit bestehen – der 
enge Szenarienumfang. Die UBA-Projek-
tionsberichte beruhen auf der Modellier-
ung der voraussichtlichen Emission-
sentwicklung in den einzelnen Sektoren, 
wobei bis dato nur zwei Szenarien be-
trachtet wurden: Die Emissionsent-
wicklung auf Basis (i) der schon imple-
mentierten klimapolitischen Maßnah-
men (Mit-Maßnahmen-Szenario) und (ii) 
der implementierten sowie „konkret ge-
planten“ (Schuberth 2022) Maßnahmen 
(Mit-Weiteren-Maßnahmen-Szenario).15 In 
einem kürzlich vom UBA in Auftrag ge-
gebenen Bericht (Klimaschutzinstru-
mente-Szenario (KIS) 2030) darüber, wie 
Deutschland seine Emissionsziele für 
2030 erreichen kann, wurden jedoch drei 
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14 Die Zusammensetzung dieses Konsortiums wird nach der Klimaschutznovelle wie folgt festgelegt: „Hierzu beauftragt das Umweltbundesamt 
ein Forschungskonsortium, über dessen Zusammensetzung mit dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesmin-
isterium für Wirtschaft und Klimaschutz, dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, dem Bundesministerium für Di-
gitales und Verkehr, dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz sowie dem Bundesminis-
terium für Ernährung und Landwirtschaft Einvernehmen hergestellt wird.“ (BMWK 2023b, Abs. 2, §5a)
15 „Das Mit-Maßnahmen-Szenario (MMS) berücksichtigt die zum jeweiligen Modellierungsbeginn gültigen Maßnahmen. Die Emissionsminder-
ungen dieses Szenarios können als weitestgehend gesichert gelten, soweit die angenommenen Preisentwicklungen und weitere Rahmendaten 
eintreten. … In das Mit-Weiteren-Maßnahmen-Szenario (MWMS) gehen zusätzlich zu den Maßnahmen des MMS bereits konkret geplante, jedoch 
noch nicht implementierte Maßnahmen ein. Die zukünftigen Emissionsminderungen dieses Szenarios sind abhängig vom politischen Willen, ge-
plante Klimapolitik umzusetzen. Sie können nicht per se als sicher angesehen werden.“ (Schuberth 2022)



Szenarien analysiert:
– ein Szenario mit Politikinstru-

menten, die die Erreichung des 
2030er Treibhausgasminderung-
sziels (65%) sicherstellen, 

– ein Szenario mit Politikinstru-
menten, die die Erreichung des 
2030er Treibhausgasminderung-
sziels sicherstellen und CO2-Preise 
enthalten, die sich gemäß des 
BEHG-Preispfades entwickeln,16 und 

– ein Szenario, das auf den bis 31. Au-
gust 2021 beschlossenen Maßnah-
men basiert (Repenning et al. 2023). 

Diese Einschränkung des Umfangs der 
modellierten Szenarien für die Projek-
tionsberichte17 impliziert, dass von der 
Bundesregierung nicht in Betracht gezo-
gene klimapolitische Maßnahmen für die 
Projektionsberichte nicht modelliert wer-
den. Somit ist die vom UBA supervidierte 
Modellierung nicht imstande, die Aus-
wirkungen potenziell wirksamer polit-
ischer Maßnahmen zu untersuchen, die 
von der aktuellen Bundesregierung nicht 
berücksichtigt werden. Da die Prüf-
berichte des ERK vollständig auf der 
Modellierung des UBA beruhen, beein-
trächtigt diese Einschränkung des 
Szenarienumfangs letztlich die Ex-ante-
Accountability-Kapazitäten des ERK. Um 
diese „vorgelagerte“ Einschränkung der 
Ex-ante-Accountability zu verhindern, 
wäre es bedenkenswert, das UBA und 
den ERK mit Befugnissen sowie Res-
sourcen zur Modellierung alternativer 
Szenarien auszustatten, die klimapolit-
ische Maßnahmen enthalten, die von der 
Bundesregierung weder beschlossen 
noch angekündigt wurden (siehe unten). 
Wichtig ist es uns, an dieser Stelle auf 
das Risiko zu verweisen, dass der zur 
Auswahl verwendete Prozess der klima-
politischen Maßnahmen, die solche al-
ternative Szenarien umfassen, politisiert 
werden könnte – also von denselben 
politischen Konflikten vereinnahmt wer-
den könnte, die auch die breiteren polit-
ischen Debatten über alternative Instru-
mente kennzeichnen (Edmondson et al. 
2022). Um dieses Risiko zu reduzieren, 

könnte es hilfreich sein, analytische 
Kapazitäten zur Exploration mehrerer al-
ternativer Politikpfade aufzubauen – 
zum Beispiel durch den ERK und / oder 
die oben vorgeschlagenen inter-minister-
iellen Arbeitsgruppen (vgl.  Abschnitt 5.1, 
Option 2, Zwar et al. (2023b)). Auch die 
verstärkte Konsultation von Interessen-
gruppen und Stakeholdern, einschließ-
lich Gewerkschaften, Spitzenverbänden 
der Wirtschaft, Umwelt-NGOs und dem 
Ausschuss für Energie und Klimaschutz, 
könnten dazu beitragen, dass dieser 
„Auswahlprozess“ nicht übermäßig 
politisiert wird. Der Aufbau einer solchen 
„Explorationsinfrastruktur“ könnte viel-
leicht sogar die Beilegung von Meinungs-
verschiedenheiten über die Vor- und 
Nachteile alternativer politischer Pfade 
erleichtern.

Option 6: Verbesserung der Ex-ante-
Analyse durch den Ausbau der analy-
tischen Kapazitäten des ERK.

Die Klimaschutznovelle räumt dem ERK 
ein Initiativ- bzw. Vorschlagsrecht ein: die 
Befugnis, eigenständig (Ex-Ante-)Ana-
lysen politischer Maßnahmen zu 
initiieren (BMWK 2023b, Abs. 4, §12, (5)). 
Bisher konnte der ERK solche Analysen 
nur im Rahmen von Sondergutachten 
durchführen, die von der Bundesregier-
ung oder dem Bundestag in Auftrag 
gegeben werden mussten (KSG 2019, 
Abs. 4, §12, (4)). Die Erteilung dieser 
Befugnis an den ERK könnte die Ex-ante-
Accountability stärken. Der ERK könnte 
diese Analysen als Mittel nutzen, um die 
Regierung ex-ante zur Rechenschaft zu 
ziehen, indem er auf Lücken bzw. Defizite 
im Policy-Mix der Bundesregierung auf-
merksam macht und Verbesserungs-
vorschläge unterbreitet. 

Um Lücken im Policy-Mix wirksam aus-
findig zu machen und fundierte Politik-
empfehlungen auszusprechen, bedarf es 
detaillierter Ex-ante-Analysen der ein-
zelnen politischen Instrumente, des ges-
amten Instrumentenmixes und der 
Politikpfade, das heißt der Sequenzier-

ung der Instrumente im Laufe der Zeit.18

Eine solch detaillierte Analyse sollte 
unter anderem19 Bewertungen der rela-
tiven Kosteneffizienz von Politikinstru-
menten, ihrer zusätzlichen „co-benefits“ 
(vgl. Abschnitt 5.1, Zwar et al. (2023b)) 
und Verteilungseffekte umfassen. Dies 
erfordert nicht nur die Fähigkeit, die 
wahrscheinliche Emissionsentwicklung 
auf sektoraler Ebene zu modellieren, 
sondern auch die Fähigkeit, beispiels-
weise Verteilungsanalysen durch-
zuführen. 

Es besteht Grund zur Sorge, dass der 
ERK derzeit nicht über ausreichende 
Analysekapazitäten verfügt, um dieses 
erweiterte Mandat zu erfüllen und somit 
eine verstärkte Ex-ante-Accountability zu 
gewährleisten. Der ERK verfügt über 
einen relativ kleinen wissenschaftlichen 
Mitarbeiter:innenstab (~14 wissenschaft-
liche Vollzeitkräfte, ERK (2023b)), verg-
lichen beispielsweise mit dem britischen 
CCC (~30 Mitarbeiter), und hat sich 
bisher hauptsächlich auf die Analyse der 
Modellierung von Emissionslücken durch 
das UBA konzentriert. Ist der ERK nicht 
imstande, solch komplexe und viel-
schichtige Modellierungen durchzu-
führen, könnte dadurch die Wirksamkeit 
des Initiativrechts als Instrument der Ex-
ante-Accountability verringert werden. 
Angesichts der größeren Bedeutung, die 
die Klimaschutznovelle der Ex-ante-Ac-
countability beimisst, ist es von ent-
scheidender Bedeutung, dass der ERK 
sein erweitertes Mandat für Ex-ante-Ana-
lysen optimal nutzen kann. 

Wir sehen drei Möglichkeiten, die analyt-
ischen Kapazitäten des ERK zu erhöhen. 
Erstens könnte die Bundesregierung den 
ERK mit mehr Mitteln ausstatten, sodass 
er in größerem Umfang externe For-
schungsaufträge vergeben kann, beis-
pielsweise an das Konsortium, das die 
Projektionsberichte erstellt, und an an-
dere Modellierungs- und Politikanalyse-
Teams. Zweitens könnte der ERK mit an-
deren unabhängigen Beratungsgremien, 
Forschungsinstituten oder akademi-
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16 „In dieser Sensitivitätsrechnung wurde ermittelt, welche Treibhausgasemissionen sich ergeben würden, sofern der CO2-Preis des Brennstoffe-
missionshandelsgesetzes (BEHG) dem im Projektionsbericht 2021 angenommenen Preispfad entspräche. Die berücksichtigten Instrumente und 
deren Parametrisierung entsprechen denen im KIS-2030.“ (Repenning et al. 2023)
17 Das KIS-2030 stellt jedoch nicht die Grundlage für die Projektionsberichte dar.
18 Vgl. Edmondson et al. (2022) für eine Methodik zur Bewertung von klimapolitischen Instrumentenpfaden. Siehe auch Tabelle 10 im jüngsten 
Prüfbericht des ERK (ERK 2023a, 124-25).
19 In seiner Bewertung des Entwurfs der Novelle forderte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) eine Bewertung eines breiteren Spektrums von 
Auswirkungen: „Bei der Prognose und Folgenabschätzung braucht es neben der Analyse der Emissionsentwicklung eine verbindliche Betrachtung 
von ökonomischen, sozialen, arbeitsmarktpolitischen und regionalen Auswirkungen von Klimaschutzmaßnahmen.“ (DGB 2023, 2)



schen Think Tanks zusammenarbeiten. 
So könnte sich der ERK beispielsweise 
mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung zusammentun, um die 
Auswirkungen der Klimapolitik auf den 
Arbeitsmarkt zu bewerten, oder mit 
Modellierungsteams, die bereits Ex-ante-
Analysen der deutschen Klimapolitik er-
stellen (u.a. im Rahmen des Projekts 
Ariadne, z. B. das interaktive Pathfinder-
Tool von Ariadne). Drittens könnten 
mehr Ressourcen für den Aufbau eigener 
Modellierungskapazitäten eingesetzt 
werden. Dies würde den ERK davon be-
freien, sich auf externe Forschung ver-
lassen zu müssen, die möglicherweise 
nicht ideal für seine analytischen Bedür-
fnisse geeignet ist. Die Investition in sol-
che Kapazitäten ist jedoch zeitaufwändig 
– es würde wahrscheinlich mehrere 
Jahre dauern, bis das interne Modellier-
ungsteam voll einsatzfähig wäre. 

5.3 Agenda-Seeding und -Setting

Wir haben in diesem Bericht die Bedeu-
tung des Agenda-Setting hervorge-
hoben, um sicherzustellen, dass die 
Klimapolitik regelmäßig auf die poli-
tische Agenda zurückkehrt, und des 
Agenda-Seeding, um neue politische 
Ideen bzw. konzeptionelle Rahmenwerke 
in die Debatte einzubringen. Klimaräte 
können dabei eine wichtige Rolle spielen 
– der britische CCC beispielsweise hat als 
„politischer Unternehmer“ die klima-
politische Agenda im Vereinigten König-
reich maßgeblich mitgestaltet, durch de-
taillierte Politikempfehlungen, die auf 
wissenschaftlich fundierten Analysen 
fußten (vgl. Abschnitt 4.2.2.1, Zwar et al. 
(2023b)). Der ERK hingegen – das zeigt 
unsere Analyse in Abschnitt 4.2.1.1 und 
Tabelle 1 (Zwar et al. 2023b) – hat bisher 
wenig dazu beigetragen, Ideen zur 
Klimapolitik zu entwickeln oder die 
klimapolitische Agenda festzulegen. In 
der Tat hat sich der ERK von Ex-ante-Em-
pfehlungen für die Politik ferngehalten, 
zum Teil deshalb, weil sein Mandat 
bisher hauptsächlich auf Ex-post-Ana-
lysen ausgerichtet war. 

Die Klimaschutznovelle eröffnet, wie 
oben diskutiert, mittels des Initiat-
ivrechts die Möglichkeit für den ERK, sich 
aktiver am Agenda-Seeding und -Setting 
zu beteiligen. Ob und wie diese Möglich-

keit genutzt wird, hängt jedoch davon 
ab, wie der ERK seine erweiterten 
Befugnisse zu nutzen gedenkt und ob er 
über ausreichende Ressourcen verfügt, 
um eine ähnliche Rolle wie der britische 
CCC zu spielen. Wir erörtern daher die 
folgende Reformoption.

Option 7: Stärkung des Agenda-Setting 
und -Seeding durch aktiveres polit-
isches Unternehmertum („policy entre-
preneurship“) des ERK. 

Um das durch die Klimaschutznovelle er-
höhte Agenda-Setting-Potential aus-
zuschöpfen, könnte der ERK eine akt-
ivere Rolle als „politischer Unternehmer“ 
übernehmen. Dies würde beispielsweise 
das Aussprechen von Politikempfehlun-
gen beinhalten, die versuchen, den 
Drahtseilakt zwischen anspruchsvollen 
Emissionsreduktionszielen und dem 
politisch Möglichen zu navigieren. Auch 
die Zusammenarbeit mit einer Reihe von 
Interessenvertreter:innen, um das Spek-
trum der Ansichten zur Klimapolitik und 
zu potenziellen Umsetzungshindernissen 
besser zu verstehen, sowie eine aktivere 
Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit 
und den Medien zu Fragen der Klima-
politik könnten Teil des „politischen Un-
ternehmertums“ sein. 

Die Klimaschutznovelle schafft zwar An-
reize für den ERK, eine stärker un-
ternehmerisch ausgerichtete Rolle ein-
zunehmen, doch ist dieser Strategie-
wechsel mit Risiken verbunden. Bisher 
hat der ERK eher die Rolle eines „Not-
ars“ gespielt, der die Annahmen der Re-
gierung über das Emissionsminderung-
spotential bestimmter Maßnahmen 
sowie die Daten des UBA überprüft. 
Dieser Ansatz hat es dem Rat ermög-
licht, als relativ neutrale Instanz wahr-
genommen zu werden und somit an 
Glaubwürdigkeit zu gewinnen – was 
durch die Tatsache verstärkt wurde, dass 
der ERK nicht von einem bestimmten 
Ministerium eingesetzt und ernannt 
wird, sondern von der gesamten Bundes-
regierung (vgl. Abschnitt 4.2.1.1, Zwar et 
al. (2023b)). 

Es besteht das Risiko, dass der ERK, 
wenn er – ausgestattet mit dem Initiat-
ivrecht – beginnt, proaktiver Politikemp-
fehlungen zu unterbreiten und Stellung 

zum optimalen Policy-Mix zur Erreichung 
der deutschen Klimaziele zu beziehen, 
als zu „aktivistisch“ wahrgenommen 
wird und dadurch an Glaubwürdigkeit in 
den Augen wichtiger politischer Akteure 
einbüßt, vor allem denjenigen, die ambi-
tionierterer Klimapolitik gegenüber 
skeptisch sind. Ein solches Einbüßen von 
Glaubwürdigkeit könnte auch die 
Wirkung der ERK-Berichte auf die Er-
höhung der Transparenz reduzieren, und 
dazu beizutragen, die klimapolitische 
Agenda zu beeinflussen. Andererseits 
könnte eine konservativere Haltung 
durchaus bedeuten, dass der ERK das 
durch das Initiativrecht geschaffene Po-
tential, sich aktiver am Agenda-Setting 
und -Seeding zu beteiligen, nicht aus-
schöpft, wie oben dargelegt. 

Es ist daher eine Gratwanderung für den 
ERK, die Vorteile des Handelns als polit-
ischer Unternehmer zu realisieren und 
gleichzeitig sein Glaubwürdigkeit in den 
Augen wichtiger politischer Akteure zu 
wahren. Dieses Spannungsverhältnis sin-
nvoll auszutarieren, könnte durch die Er-
weiterung der analytischen Kapazitäten 
des ERK möglich werden (vgl. Option 6). 
Umfassendes technisches Fachwissen 
zur Modellierung von Politikpfaden und 
Ausarbeitung von Politikempfehlungen 
ist ein Hauptmerkmal der Arbeit des UK 
CCC, das es ihm ermöglicht hat, als akt-
iver politischer Unternehmer aufzutreten 
und gleichzeitig seine Glaubwürdigkeit 
zu wahren. Würden die technischen 
Kapazitäten des ERK ausgebaut, könnte 
er die Glaubwürdigkeit seiner politischen 
Empfehlungen erhöhen, indem er let-
ztere auf Basis von rigorosen wis-
senschaftlichen Analysen entwickelt. 
Dies würde dazu beitragen, dass der ERK 
sein Initiativrecht in einer Weise einset-
zen kann, die das klimapolitische 
Agenda-Setting und -Seeding auf un-
parteiische Weise vorantreibt.
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